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Forschungsförderung Tauch- und Überdruckmedizin 
der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin e.V. (GTÜM) 
 
Ausschreibung 
 
Die Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin e.V. (GTÜM) schreibt jahresübergreifend eine 
Forschungsförderung auf dem Gebiet der Tauch- und Überdruckmedizin in Höhe von bis zu 10.000€ je 
gefördertem Projekt aus.  
Antragsberechtigt sind Mitglieder der GTÜM sowie kooperierender Fachgesellschaften.  
 
Gefördert werden klinische und/oder experimentelle Forschungsvorhaben, die dem Themenbereich der Tauch- 
oder Überdruckmedizin zuzuordnen sind.  
Besonders erwünscht sind innovative, interdisziplinäre oder unkonventionelle Ansätze, die einen Beitrag zur 
Verbesserung von Diagnostik, Therapie oder Prävention tauch- bzw. überdruck-medizinischer Krankheitsbilder 
leisten können. 
 
Das Forschungsvorhaben ist innerhalb von 12 Monaten nach der Mittelbewilligung zu beginnen. 
Ein Sachstandsbericht ist spätestens 12 Monate nach Mittelvergabe, ein Abschlussbericht nach Abschluss des 
Projekts dem Vorstand der GTÜM vorzulegen. 
Die Antragstellenden verpflichten sich, die Ergebnisse des geförderten Projektes auf einer GTÜM-nahen 
Veranstaltung als Vortrag oder in Poster-Form zu präsentieren. Des Weiteren ist die Veröffentlichung der Studie 
in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift oder einem vergleichbaren anerkannten Fachjournal mit Nennung 
der GTÜM e.V. als Sponsor anzustreben. 
 
Die Auswahl der förderungswürdigen Projekte erfolgt durch unabhängige Mitglieder des jeweils gültigen 
GTÜM-Vorstandes. Es wird vorausgesetzt, dass die Projekte durch eine zuständige Ethikkommission 
genehmigungsfähig sind. Ein ggf. bereits vorliegendes Ethikvotum sollte dem Antrag beigelegt werden. Die 
GTÜM e.V. behält es sich vor, Anträge ohne Begründung abzulehnen. Ein grundsätzlicher Anspruch auf 
Förderung besteht nicht.  
Auch Teilprojekte innerhalb größerer Forschungsvorhaben können gefördert werden. 
 
Der Antrag soll folgende Angaben enthalten: 

• Name des Antragstellers / Projektleiters 
• Projekttitel 
• Zielsetzung und wissenschaftliche Bedeutung 
• Methodik und Untersuchungsablauf 
• Erwartete Ergebnisse 
• Detaillierte Aufstellung der beantragten Mittel 
• Weitere Fördermittel (beantragt / bewilligt) 
• Verpflichtung zur Veröffentlichung in einem Fachjournal 
• Ort, Datum, Unterschrift 

 
Anträge auf Forschungsförderung bitten wir ausschließlich in elektronischer Form (PDF-Datei) an 
info@gtuem.org zu richten. 
Wir begrüßen ausdrücklich auch Anträge von jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. 


